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 Veröffentlicht am 30.04.1991

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

44 Zivildienst

Norm

AVG §45 Abs3;

ZDG 1986 §9 Abs3;

Rechtssatz

§ 9 Abs 3 ZDG ist kein Anhaltspunkt zu entnehmen, daß die Gelegenheit zur Äußerung von Wünschen hinsichtlich der

Einrichtung neuerlich zu geben ist, wenn zwischen der Äußerung und der Zuweisung ein bestimmter Zeitraum

vergangen ist. Sollte der Zivildiener in der Zuweisung, mit der er ja zu rechnen hat, seinen einmal geäußerten Wunsch

ändern wollen, steht es ihm frei, dies der Behörde bekanntzugeben und damit bei ihr die (grundsätzliche)

Verpflichtung zur Berücksichtigung zu begründen.
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